
Unsere Aufgaben als Beratungsteam

·	Wir beraten sehbehinderte sowie zusätzlich

	 behinderte Personen.

·	Wir entwickeln optische Hilfsmittel.

·	Wir entwickeln und vertreiben Sehtest-

	 material.

·	Wir bieten Praxisbegleitung für angehende

	 Low Vision-Trainer/-innen und spezialisierte 

	 Augenoptiker/-innen an.

·	Wir sind die kostenlose «Hotline» für Augen-

	 ärzte und -ärztinnen, Augenoptiker/ -innen 	

	 und andere Fachleute, wenn es um Fragen aus

	 der Low Vision-Rehabilitation geht.

Unser Beratungsangebot für 

sehbehinderte Personen

·	Wir vermitteln eine maximale Grundversor-	

	 gung (Basiskorrektion, Blendschutz, Beleuch-

	 tung).

·	Low Vision-Abklärungen: Wir prüfen die 

	 Sehleistung und ermitteln gemeinsam mit

	 der betroffenen Person die bestmöglichen 	

	 optischen Hilfsmittel und trainieren deren 	

	 Gebrauch.

Die SZB-Fachstelle für 
optische Hilfsmittel 

Die SZB-Fachstelle für optische Hilfsmittel – er-

öffnet 1984 – trug wesentlich zur Einführung 

der Low Vision-Rehabilitation in der Schweiz 

bei.

Als Dachorganisation ist es dem SZB ein Anlie-

gen, dass alle Personen mit reduzierter Seh-

leistung mit der Zeit in den Genuss einer sys-

tematischen Abklärung und zweckmässigen 

Versorgung mit optischen Hilfsmitteln kom-

men.

Die Fachstelle ist Anlaufstelle bei besonderen 

Sehproblemen und beteiligt sich aktiv an der 

Fort- und Weiterbildung des Fachpersonals.

Die Beratungen erfolgen nach telefonischer 

Anmeldung. In speziellen Fällen werden auch 

Hausbesuche und Arbeitsplatzabklärungen 

durchgeführt.

·	Wir suchen dabei nach maximalen, manchmal 	

	 auch aussergewöhnlichen Lösungen.

·	Wir geben optische Hilfsmittel ab und be-

	 gleiten betroffene Personen auch während

	 der Hilfsmittel-Probephase.

·	Wir bieten Low Vision-Training an.

·	Wir stellen für die sehbehinderten Personen 	

	 in Zusammenarbeit mit der behandelnden 	

	 Augenärztin, dem behandelnden Augenarzt 	

	 AHV- und IV-Anträge.

·	Wir bieten bei veränderten Situationen eine 	

	 Neubeurteilung der Situation und eine Weiter-

	 betreuung der betroffenen Person an.

In der Regel werden sehbehinderte Per-

sonen durch die in allen Kantonen ein-

gerichteten kantonalen Beratungsstel-

len beraten.

Die SZB-Fachstelle für optische Hilfsmit-

tel steht sowohl in besonderen optischen 

Situationen als auch als zweite Instanz 

zur Verfügung.
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